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Anmerkungen zu den Formularen 9.3 
 
Bei Windenergieanlagen fällt grundsätzlich kein Abwasser an.  
Witterungsbedingtes Niederschlagswasser wird entlang der Oberfläche der Anlage 
und über das Fundament ins Erdreich abgeleitet, wo es versickert.  
Auf der Baustelle und im Betrieb der Windenergieanlagen fällt kein Abwasser an.  
 
Das Formular 9.3 ist deshalb nicht erforderlich.  
In Bezug auf den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen wird auf Kapitel 04 
verwiesen.  
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